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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 02.03.2016 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 

Landwirtschaft einen Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung im Rahmen des 

Schulinvestitionsprogramms für den Ersatzneubau der Grundschule Vieselbach bis zum 

31.03.2016 zu stellen. 

2. Im Ausschuss für Bildung und Sport wird über die Einordnung des Projekts und die 

Bewilligung einer möglichen Förderung durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 

Landwirtschaft bis spätestens im Mai 2016 berichtet. 

 

 

 

 

29.02.2016, gez. Mey   

Datum, Unterschrift 

 

29.02.2016, gez. Palmowski   

Datum, Unterschrift 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteilbürgermeister Vieselbach 

Ortsteilbürgermeisterin Hochstedt 
    

Titel der Drucksache: 

Ersatzneubau Grundschule Vieselbach / 

Schulinverstitionsprogramm 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2016 2017 2018 2019 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja X Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 

- Schreiben vom 18.08.2015 der Stiftung Zukunft Vieselbach an der Oberbürgermeister 

- Schreiben vom 01.02.2016 des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft  

  an die Stiftung Zukunft Vieselbach 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Auf Grund der nicht sanierungsfähigen Gebäudesubstanz (Brandschutz, Inklusion) stehen die 

Erteilung der Betriebserlaubnis und damit die Schließung der Grundschule Vieselbach ständig auf 

dem Prüfstand. 

 

Deshalb schrieb das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft im Jahr 2009 einen Workshop für 

einen Ersatzneubau der Grundschule Vieselbach aus. Am 03.12.2009 erfolgten die Präsentation 

und die Auswertung. Der Siegerentwurf wurde prämiert. 

 

Nach Einordnung von Planungsleistungen in den Haushalt 2010 stellte man fest, dass für die 

Gesamtfinanzierung durch die Landeshauptstadt Erfurt die notwendigen Mittel nicht 

bereitgestellt werden könne. 

 

Um den Schulstandort Vieselbach nicht zu gefährden und die Finanzierung zu ermöglichen, 

gründete man in Vieselbach eine Stiftung. Diese versucht seit dem mit der Stadt Erfurt eine 
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gemeinsame Lösung zu finden. 

 

Die nun vorliegende Richtlinie vom 20.11.2015 für die Gewährung finanzieller Zuwendungen zur 

Förderung des Schul- und Sporthallenbaus (Schulbauförderrichtlinie) bietet die Möglichkeit der 

Umsetzung und Realisierung des Projekts. 

 

Auf Grund der Vielzahl der im Ministerium eingegangen Anträge wurden die Fristen für die 

Beantragung auf den 31.03.2016 vorverlegt. Dieser Termin macht die Dringlichkeit dieses 

Antrages notwendig. 
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